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1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) für das Haushaltsjahr 2026 
 

 
Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der 
zurzeit geltenden Fassung hat die Stadt Köthen (Anhalt) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 28.04.2026 beschlossene 1. Nachtragshaus-
haltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden:    
                     
                                                                 die bisher                 erhöht um         vermindert um                     und damit der Gesamtbetrag                   
                                                                 festgesetzten                                                                                des Haushaltsplans    
                                                                 Gesamtbeträge                                                                             einschließlich Nachträge 
                                                                                                                                                                       festgesetzt auf____________ 
 ____________________________________________________in Euro_________________________________________________                                                                                                        
1. Ergebnisplan                                        
    Erträge  54.672.700  500.000  0  55.172.700 
    Aufwendungen 54.255.600  769.300  0  55.024.900 
                       
2. Finanzplan 
    aus laufender Verwaltungstätigkeit      
    Einzahlungen  50.917.000  500.000  0  51.417.000 
    Auszahlungen  50.599.600  835.900  0  51.435.500 
 
    aus Investitionstätigkeit: 
    Einzahlungen  8.936.800 0  0  8.936.800    
    Auszahlungen  19.369.300 0  0  19.369.300 
 
   aus Finanzierungstätigkeit 
   Einzahlungen  10.432.500  0  0  10.432.500 
   Auszahlungen  725.500  0  0  725.500 
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§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht 
geändert. 

 

§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Inves-
titionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), erhöht sich von 59.228.200 € auf 62.728.200 €. 

 

§ 4 

 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite erhöht sich auf 10.135.400 €. 
 

§ 5 

 

- entfällt – 

 

§ 6 

Die bisherigen Festlegungen des § 6 werden nicht geändert. 

 

Köthen (Anhalt), den 29.04.2026 

                                                                                                                                                                                        Siegel 

…………………………………………………… 

(Unterschrift Oberbürgermeisterin)        
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Vorbericht  
 

zum 1. Nachtragshaushaltsplan  
der Stadt Köthen (Anhalt) 2026 
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Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Köthen (Anhalt) für das Haushaltsjahr 2026 

 

Gemäß § 103 Abs. 2 Nr. 4 KVG LSA hat die Stadt Köthen (Anhalt) unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Beschäftigte 

eingestellt werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. 

 

Aufgrund der Insolvenz der AWO wird es erforderlich, die ca. 115 Kinder der Kindertagesstätte „Spatzennest“ auf die übrigen freien Träger und die 

Einrichtungen in der Stadt umzuverteilen. Der berechnete Mehrbedarf beläuft sich dabei auf maximal 17 pädagogischen Fachkräfte, sodass diese 

Stellen im Stellenplan 2026 eingefügt werden müssen und ein Nachtrag erforderlich wird. Der Sachverhalt ändert neben den Personalkosten auch 

die Positionen Transferauszahlungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen.  

 

Im Zuge dieser notwendigen Veränderung wurden ebenfalls die Aufwendungen für die Kreisumlage erhöht und an den vom Kreistag beschlossenen 

Hebesatz von 42 v. H. angepasst, da dieser zum Beschluss der Haushaltssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) noch ausstand.  

 

Die beiden erheblichen Änderungen betreffen das aktuelle Haushaltsjahr 2026 und wurden in den Folgejahren 2027 – 2029 fortgeschrieben. Im Jahr 

2026 wurde zudem die Rückzahlung einer Konzessionsabgabe berücksichtigt, die aufgrund nachträglich geänderter Einwohnerzahlen aus dem 

Zensus resultiert. Die Ertüchtigung der Aula der Ratkeschule und die Anpassung der Kosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses fanden 

ebenfalls Berücksichtigung. 

 

Näheres kann aus den folgenden Erläuterungen entnommen werden: 

 

1. Ergebnisplan 2026 mit den Folgejahren 2027 - 2029 

 

Im Folgenden werden die geänderten Positionen im Ergebnisplan näher erläutert. 
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2 

 

1.1 Erträge 

 

 

 

 

 

Auf der Grundlage des KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 

nach § 12a (2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der 

Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder 

je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde. Aufgrund der Insolvenz der AWO werden die Kinder der Kindertagesstätte 

„Spatzennest“ weitestgehend in den Einrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) aufgenommen. Die daraus resultierenden steigenden Kinderzahlen in 

den städtischen Einrichtungen erfordern die Vornahme entsprechender personeller Maßnahmen (Neueinstellungen) und führt damit gleichzeitig zu 

einer Erhöhung der Zuweisungen für die städtischen Einrichtungen. Die Stadt geht dabei jährlich von Mehrerträgen i. H. v. 500.000 € aus. 

 

1.2 Aufwendungen 
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3 

 

 

Unter den Personalkosten fanden 17 pädagogische Fachkräfte Berücksichtigung. Die Verteilung des Personals erfolgte unter Betrachtung von Größe 

und integrativem Bedarf. Es wurde versucht, die zu erwartende Verteilung der Kinder abzubilden.  

 

Die Änderung bei den Transferaufwendung ergibt sich zum Einen durch die Anpassung der Entgelte für die freien Träger bedingt durch die Insolvenz 

der AWO und zum Anderen durch die Anpassung der Kreisumlage auf den beschlossenen Hebesatz: 

 

 

 

 

 

 

Im Sachkonto 531800 wurden die Zuschüsse an die AWO ab 01.05.2026 entfernt. In dem Zuge wurden auch die anderen freien Träger der Stadt 

Köthen (Anhalt) nach den aktuellen LEQ´s neu bewertet, um ein realistischen Komplettbild der Situation zu geben. Auch hier wurde vorausschauend 

davon ausgegangen, dass sich einige Kinder aus der Kindertagesstätte „Spatzennest“ auf andere freie Träger verteilen werden.  

 

Der Haushaltsbeschluss 2026 der Stadt Köthen (Anhalt) beinhaltete die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 40,5 v. H., welcher nun aufgrund des 

Beschlusses des Kreistages angepasst und der Ansatz dementsprechend auf 13.012.700 € erhöht wurde. In dem Zusammenhang erfolgt entspre-

chend des Jahresabschlusses 2024 eine Anpassung der Inanspruchnahme der Rückstellung zur Kreisumlage auf - 433.600 €. 
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Die letzten Anpassungen im Nachtrag sind unter den Sachkonten 521101 und 549300 zu verzeichnen: 

 

 

 

Die Ratkeschule ist von einer Schadstoffbelastung betroffen. Daher ist die Aula seit Jahren für die Nutzung gesperrt. Dieser Raum soll durch 7 

Raumluftreinigern und einer Kapselung des Schadstoffes wieder nutzbar gemacht werden. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 58.000 €. 

 

 

 

 

 

Unter diesem Sachkonto wurde eine erforderliche Rückzahlung von Konzessionsabgaben abgebildet. Nach Vorliegen aktueller Einwohnerzahlen 

aus dem Zensus wurden die Konzessionsabgaben des Versorgungsträgers korrigiert. Die sich daraus ergebene Senkung der Einwohnerzahlen zieht 

eine Rückzahlung der zu viel geleisteten Konzessionsabgaben für die Stadt Köthen (Anhalt) nach sich. Für die Rückzahlung wurde mit dem Jahres-

abschluss 2025 eine Rückstellung in Höhe von 98.900 € gebildet. Die Inanspruchnahme erfolgt mit dem Nachtrag 2026. Dadurch ergibt sich im 

Nachtragshaushalt kein Mehraufwand für diese Position. Die Mehrauszahlung i. H. v. 98.900 € wurde im Finanzhaushalt in voller Höhe eingeplant. 
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Der Ergebnisplan 2026 und die Folgejahre 2027 – 2029 stellen sich ausgeglichen dar. Im Haushaltsjahr 2027 gelang der Ausgleich durch die 

Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.  

 

2. Finanzplan 2026 mit den Folgejahren 2027 – 2029 

 

Die Änderungen des Ergebnisplans tangieren den Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gleichermaßen. Ausgenommen sind 

hiervon nur die Rückstellungsinanspruchnahmen. Die Haushaltsplanansätze der investiven Ein- und Auszahlungen 2026 werden nicht geändert. 

Für die Baumaßnahme „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ wurden die voraussichtlichen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2027 von 4.600.000 € 

um 3.500.000 € auf 8.100.000 € erhöht. Um die Ausschreibung in 2026 umzusetzen, wird die Verpflichtungsermächtigung in 2026 von 4.600.000 € 

um 3.500.000 € auf 8.100.000 € erhöht. Den Mehrauszahlungen stehen 3.500.000 € als Einzahlung aus dem Sondervermögen „Infrastruktur“ im 

Jahr 2027 gegenüber. Die Kreditermächtigung bleibt dadurch unverändert. 

 

Entsprechend § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende 

Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Dies gilt ebenfalls als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme 

von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann. Diese Ausgleichspflicht nach § 98 Abs. 3 Nummer 2 KVG LSA tritt jedoch, entsprechend Artikel 11 

des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166, 181), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2025 (GVBl. LSA S. 

834) erst am 1. Januar 2028 in Kraft. 
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6 

 

 

3. Anlagen 

 

Die Änderungen aus dem Nachtrag machten Anpassungen der Anlagen zum Haushalt erforderlich und wurden in der aktuell vorliegenden Fassung 

beigefügt. Dies betrifft im Einzelnen: 

 

1) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  

2) Übersicht zu den Kindereinrichtungen Produkt (36.5.101)  

3) Stellenplan 
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1. Nachtragshaushalt 
 

Teilergebnispläne für die Produkte 
11.1.210 
21.1.001 
36.5.101 
61.1.101 

(geänderte Erträge und Aufwendungen) 
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2025 2026

1.    Rücklagen 67.739.388,53  71.772.573,84 1)

1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz 27.948.934,56 28.193.861,98 2)

1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) 37.399.653,22 41.187.911,11 3)

1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) 2.390.800,75 2.390.800,75 4)

2.    Sonderrücklagen 0,00 0,00 5)

2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar

       nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden

2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn

       diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde

2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungs-

       maßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit

       übersteigender Kreditbedarf entstehen würde

2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen 0,00 0,00 5)

2.5. für Sonstiges 0,00 0,00 5)

4) Ein außerordentliches Jahresergebnis lag im Jahr 2024 nicht vor. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses per 31.12.2025 / 
01.01.2026 veränderte sich damit nicht.

5) Zum 31.12.2025 / 01.01.2026 wurden keine Sonderücklagen ausgewiesen.

3) Durch die Zuführung des ordentlichen Jahresergebnisses 2024 in Höhe von 3.788.257,89 Euro erhöhte sich die Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses per 31.12.2025 / 01.01.2026 entsprechend.

2) Aufgrund von Buchungen gegen die Eröffnungsbilanzrücklage im Jahresabschluss 2025 erhöhte sich der Rücklagenbestand per 31.12.2025 / 01.01.2026 
um 244.927,42 € auf 28.193.861,98 €. 

Euro

voraussichtlicher 
Stand zu Beginn des  

Haushaltsjahres  
(Planjahr)   

Stand zu Beginn    
des laufenden 

Haushaltsjahres     
(Vorjahr)Art der Rücklagen

1)
 Der Rücklagenbestand per 31.12.2025 / 01.01.2026 erhöhte sich um 4.033.185,31 € auf 71.772.573,84 €. Die Erhöhung resultiert aus der Zuführung des 

ordentlichen Jahresergebnisses 2024 in Höhe von 3.788.257,89 Euro in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus der um 
244.927,42 € höheren Rücklage aus der Eröffnungsbilanz. 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

0,00 0,00 5)

0,00 0,00 5)

0,00 5)0,00
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1. Nachtragshaushalt 
 

Übersicht zu den Kindereinrichtungen 
Produkt 36.5.101 
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Produkt
36.5.101

alle Angaben in €  

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.270.200,00 4.270.200,00 3.328.300,00 328.300,00 998.100,00 840.500,00 654.600,00 506.800,00 941.900,00 260.300,00 224.500,00 273.300,00 183.800,00

03 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Kostenbeiträge und ähnliche Entgelte 1.769.200,00 1.126.200,00 607.100,00 67.900,00 180.500,00 172.400,00 104.000,00 82.300,00 519.100,00 144.100,00 121.900,00 150.500,00 102.600,00

05
privatrechtliche leistungsentgelte,
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

935.300,00 553.700,00 535.800,00 46.000,00 152.300,00 148.600,00 99.500,00 89.400,00 17.900,00 1.000,00 12.100,00 1.600,00 3.200,00

06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 131.600,00 131.600,00 131.600,00 5.700,00 40.000,00 67.700,00 3.600,00 14.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08
aktivierte Eigenleistungen, 
Bestandsveränderungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Ordentliche Erträge 7.106.300,00 6.081.700,00 4.602.800,00 447.900,00 1.370.900,00 1.229.200,00 861.700,00 693.100,00 1.478.900,00 405.400,00 358.500,00 425.400,00 289.600,00

10 Personalaufwendungen 7.019.200,00 6.768.300,00 5.315.400,00 611.000,00 1.468.000,00 1.585.800,00 940.000,00 710.600,00 1.452.900,00 427.400,00 373.300,00 420.800,00 231.400,00

11 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.333.500,00 1.333.500,00 1.080.600,00 132.000,00 345.900,00 227.600,00 195.500,00 179.600,00 252.900,00 59.000,00 59.700,00 66.500,00 67.700,00

13 Transferaufwendungen 2.158.500,00 9.000,00 9.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sonstige ordentliche Aufwendungen 408.200,00 18.700,00 11.800,00 3.200,00 4.300,00 4.100,00 -3.200,00 3.400,00 6.900,00 2.200,00 1.500,00 1.700,00 1.500,00

15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Abschreibungen 309.600,00 309.600,00 304.000,00 19.500,00 77.600,00 116.300,00 19.200,00 71.400,00 5.600,00 900,00 1.500,00 800,00 2.400,00

17 Ordentliche Aufwendungen 11.229.000,00 8.439.100,00 6.720.800,00 765.700,00 1.898.800,00 1.936.800,00 1.154.500,00 965.000,00 1.718.300,00 489.500,00 436.000,00 489.800,00 303.000,00

18 Ordentliches Ergebnis -4.122.700,00 -2.357.400,00 -2.118.000,00 -317.800,00 -527.900,00 -707.600,00 -292.800,00 -271.900,00 -239.400,00 -84.100,00 -77.500,00 -64.400,00 -13.400,00 

19 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
Ergebnis vor Berücksichtigung 
der internen Leistungsverrechnung

-4.122.700,00 -2.357.400,00 -2.118.000,00 -317.800,00 -527.900,00 -707.600,00 -292.800,00 -271.900,00 -239.400,00 -84.100,00 -77.500,00 -64.400,00 -13.400,00 

23 Ertr. aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Aufw. aus interner Leistungsverrechnung 1.122.500,00 289.000,00 182.200,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.500,00 36.500,00 106.800,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00

25

Ergebnis 
nach Berücksichtigung 
der internen Leistungsverrechnung

-5.245.200,00 -2.646.400,00 -2.300.200,00 -354.200,00 -564.300,00 -744.000,00 -329.300,00 -308.400,00 -346.200,00 -110.800,00 -104.200,00 -91.100,00 -40.100,00 

26 Umlage der Overhead-Kosten 855.600,00 431.900,00 45.300,00 131.400,00 104.200,00 80.000,00 71.000,00 423.700,00 114.000,00 96.700,00 132.200,00 80.800,00

27

Ergebnis 
nach Berücksichtigung
der internen Leistungsverrechnung
und nach Umlage der Overhead-Kosten

-5.245.200,00 -3.502.000,00 -2.732.100,00 -399.500,00 -695.700,00 -848.200,00 -409.300,00 -379.400,00 -769.900,00 -224.800,00 -200.900,00 -223.300,00 -120.900,00 

Stand: 24.03.2026

Kita
Max & Moritz

Kitas+Horte
- gesamt -

GESAMT Hort
Ratke-
schule

Hort
Regenbogen-

schule

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36.5.101
Kinderbetreuung absichern

Einrichtung bezogene Darstellung Hort
Naumann-

schule

Hort
Kastanien-

schule

Einrichtungen Stadt Köthen (Anhalt)

Kitas
- gesamt -

Kita
Spielkiste

Kita
Erlebnis-

baum

Kita
Löwenzahn

Kita
Pinocchio

Horte
- gesamt -
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alle Angaben in €  

01 Steuern und ähnliche Abgaben

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 Sonstige Transfererträge

04 Kostenbeiträge und ähnliche Entgelte

05
privatrechtliche leistungsentgelte,
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

07 Finanzerträge

08
aktivierte Eigenleistungen, 
Bestandsveränderungen

09 Ordentliche Erträge

10 Personalaufwendungen

11 Versorgungsaufwendungen

12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13 Transferaufwendungen

14 Sonstige ordentliche Aufwendungen

15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

16 Abschreibungen

17 Ordentliche Aufwendungen

18 Ordentliches Ergebnis

19 außerordentliche Erträge

20 außerordentliche Aufwendungen

21 Außerordentliches Ergebnis

22
Ergebnis vor Berücksichtigung 
der internen Leistungsverrechnung

23 Ertr. aus interner Leistungsverrechnung

24 Aufw. aus interner Leistungsverrechnung

25

Ergebnis 
nach Berücksichtigung 
der internen Leistungsverrechnung

26 Umlage der Overhead-Kosten

27

Ergebnis 
nach Berücksichtigung
der internen Leistungsverrechnung
und nach Umlage der Overhead-Kosten

Stand: 24.03.2026

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36.5.101
Kinderbetreuung absichern

Einrichtung bezogene Darstellung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

643.000,00 505.900,00 97.000,00 60.900,00 65.700,00 153.400,00 122.300,00 6.600,00 137.100,00 137.100,00

381.600,00 381.600,00 110.200,00 31.900,00 28.300,00 82.700,00 126.100,00 2.400,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.024.600,00 887.500,00 207.200,00 92.800,00 94.000,00 236.100,00 248.400,00 9.000,00 137.100,00 137.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.149.500,00 1.889.500,00 330.000,00 245.000,00 174.500,00 555.000,00 560.000,00 25.000,00 260.000,00 260.000,00

179.500,00 134.500,00 54.000,00 3.000,00 20.000,00 22.000,00 32.000,00 3.500,00 45.000,00 45.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.329.000,00 2.024.000,00 384.000,00 248.000,00 194.500,00 577.000,00 592.000,00 28.500,00 305.000,00 305.000,00

-1.304.400,00 -1.136.500,00 -176.800,00 -155.200,00 -100.500,00 -340.900,00 -343.600,00 -19.500,00 -167.900,00 -167.900,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.304.400,00 -1.136.500,00 -176.800,00 -155.200,00 -100.500,00 -340.900,00 -343.600,00 -19.500,00 -167.900,00 -167.900,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.304.400,00 -1.136.500,00 -176.800,00 -155.200,00 -100.500,00 -340.900,00 -343.600,00 -19.500,00 -167.900,00 -167.900,00 

209.900,00 157.000,00 36.200,00 17.000,00 16.200,00 39.600,00 46.100,00 1.900,00 52.900,00 52.900,00

-1.514.300,00 -1.293.500,00 -213.000,00 -172.200,00 -116.700,00 -380.500,00 -389.700,00 -21.400,00 -220.800,00 -220.800,00 

Einrichtungen "Freier Träger"

Horte
- gesamt -

Kitas 
(einschl. 

Tagespflege)
- gesamt -

ev. Kita
"Guter Hirte"
(ev. Kirche)

ITE
"Waldfrieden"
(Lebenshilfe)

ITE
"Spatzennest"

(AWO)

kath. Kita
"St. Anna"

(kath. Kirche)

Kita
"A.Hartmann"

(Studentenwerk)

TagesPflege
"Pfiffikus"

(Hr. Röhmbach)

Kitas + Hort
- gesamt -

evangelischer
Grundschul-

hort
(ev. Kirche)
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alle Angaben in €  

01 Steuern und ähnliche Abgaben

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 Sonstige Transfererträge

04 Kostenbeiträge und ähnliche Entgelte

05
privatrechtliche leistungsentgelte,
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

07 Finanzerträge

08
aktivierte Eigenleistungen, 
Bestandsveränderungen

09 Ordentliche Erträge

10 Personalaufwendungen

11 Versorgungsaufwendungen

12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13 Transferaufwendungen

14 Sonstige ordentliche Aufwendungen

15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

16 Abschreibungen

17 Ordentliche Aufwendungen

18 Ordentliches Ergebnis

19 außerordentliche Erträge

20 außerordentliche Aufwendungen

21 Außerordentliches Ergebnis

22
Ergebnis vor Berücksichtigung 
der internen Leistungsverrechnung

23 Ertr. aus interner Leistungsverrechnung

24 Aufw. aus interner Leistungsverrechnung

25

Ergebnis 
nach Berücksichtigung 
der internen Leistungsverrechnung

26 Umlage der Overhead-Kosten

27

Ergebnis 
nach Berücksichtigung
der internen Leistungsverrechnung
und nach Umlage der Overhead-Kosten

Stand: 24.03.2026

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36.5.101
Kinderbetreuung absichern

Einrichtung bezogene Darstellung

"Umland-
gemeinden"

Rechnungs-
abgrenzung

Overhead-
Kosten

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 250.900,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

210.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

210.000,00 0,00 250.900,00

-210.000,00 0,00 -250.900,00 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-210.000,00 0,00 -250.900,00 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 833.500,00

-210.000,00 0,00 -1.084.400,00 

18.900,00 0,00 1.084.400,00

-228.900,00 0,00 0,00

Abrechnung mit

Umlandgemeinden

 betrifft 

die Betreuung

Köthener Kinder

in Umlandgemeinden

Erläuterungen:
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Die unter der Position 15 der Teilergebnisrechnung ausgewiesene innerbetriebliche Leistungsverrechnung (ILV) setzt sich aus e iner Vielzahl von Einzelpositionen 
zusammen, die sich grob zu zwei Hauptbereichen zuordnen lassen. Bei diesen Hauptbereichen handelt es sich einerseits um die so bezeichnete 
Verwaltungskostenpauschale (VWKP) und andererseits um die so bezeichnete sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sIL V).

Die Verwaltungskostenpauschale (VWKP) beinhaltet pauschalierte, Produkt bezogene Kostenansätze (auf Basis fixer Verteilerschlüssel) aus der 
verwaltungsweiten (alle Produkte betreffenden) Kostenzuordnung in Folge der kostenrechnerischen Auflösung/Neutralisierung ver waltungsspezifischer 
Querschnittsfunktionen. Als Basis der ILV sind die nachfolgenden Querschnittsfunktionen/Produkte zu benennen:

Produktnummer:
11.1.101 Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern

(betrifft hier primär die Ebene des Oberbürgermeisters und der Dezernenten im Kontext der Verwaltungssteuerung),
11.1.102 Politische Gremien betreuen (Fraktionen, Stadtrat, Fachausschüsse, etc.),
11.1.103 Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (Kosten des Personalrats),
11.1.201 Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (einschließlich Liquiditätsmanagement),
11.1.205 Zwangsweise Forderungen einziehen (Forderungsmanagement),
11.1.403 Rechtsangelegenheiten bearbeiten (Rechtsberatung und -betreuung),
11.1.210 Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern,
11.1.212 Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen,
11.1.310 Versicherungsangelegenheiten bearbeiten,
11.1.312 Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen,
11.1.313 Vergabeverfahren durchführen,
11.1.402 Arbeitsschutz gewährleisten,
11.1.410 Personalangelegenheiten bearbeiten,
11.1.601 Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten,
11.1.602 Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten,
25.2.201 öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (betrifft hier Verwaltungsarchiv).

Da sich die Verwaltungskostenpauschale nicht unmittelbar einzelnen Einrichtungen zuordnen lässt, wurde sie zunächst unter Pos ition 24 "Aufwendungen aus 
interner Leistungsverrechnung" in der Spalte "Overhead-Kosten" zugeordnet. Aus dieser Zuordnung heraus erfolgt die weitere Verteilung der VWKP, als ein Teil 
der Overhead-Kosten, innerhalb der Zeile 26 "Umlage der Overhead-Kosten" auf alle Einrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) sowie der "Freien Träger". 

Die sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV) resultiert, anders als die Verwaltungskostenpauschale, nicht aus der pauschalisierten 
Kostenbeimessung auf Basis fixer Verteilerschlüssel, sondern aus der individuellen Leistungsnachfrage bzw. Leistungsabrechnung. 
Im Rahmen der sILV wird insbesondere die Leistungserbringung des Baubetriebshofes mit dem ihm angeschlossenen Bereichen (Bauhof, Fuhrpark/Werkstatt, 
Grünflächen- und Spielplatzabteilung) sowie der Einsatz der Hausmeister berücksichtigt. Die Planansätze der sILV wurden, anders als der Ansatz der VWKP, 
gleich Objekt bezogen zugeordnet. Aufgrund planerischer Unwägbarkeiten (nicht vorhersehbare Außenfaktoren: Klima u. Vegetatio nsentwicklung, Schadensfälle, 
etc.) wurden zunächst pauschale Ansätze pro Einrichtung definiert. 

Insbesondere ist zu beachten, dass die sILV nur städtischen Einrichtungen zugeordnet wird, da die Bereiche des Bauhofes sowie die Hausmeister nur für 
stadteigene Einrichtungen tätig werden.

Spalte "Umlandgemeinden"

Die Spalte "Umlandgemeinden" stellt in Summe die Kosten dar, die der Stadt Köthen (Anhalt) im Zusammenhang mit der Betreuung köthener Kinder in 
Umlandgemeinden entstehen.

Spalte "Abgrenzung"

In der Spalte "Abgrenzung" werden ggf. Erträge und Aufwendungen abgegrenzt, welche sich nicht auf die aktuell betriebenen Ein richtungen der Kinderbetreuung 
beziehen. Diese Ansätze resultieren bspw. aus Ansatzfortschreibungen aus Vorjahren.

Spalte "Overhead-Kosten"

Overhead-Kosten, sind Gemeinkosten, die einem Kostenträger (einzelnen Einrichtungen der Kinderbetreuung) nicht direkt zugeordnet werden können. Die 
Einrichtung bezogene Zuordnung erfolgt mittels Umlageschlüssel. Der Umlageschlüssel basiert auf den Stichtag bezogenen Fallza hlen (Anzahl der 
Betreuungsverträge zum Stichtag: 31.03. des jeweiligen Vorjahres). Der in Bezug genommene Stichtag ist auch der maßgebliche S tichtag für die Festlegung der 
Zuweisungen vom Land bzw. Landkreis (Position 2 der Teilergebnisrechnung).

In der Regel wird in verwaltungsweite und fachbereichsspezifische Gemeinkosten unterteilt. Die verwaltungsweiten Gemeinkosten decken sich vorliegend mit der 
bereits oben erläuterten Position "Verwaltungskostenpauschale". Die fachbereichsspezifischen Gemeinkosten sind alle übrigen K osten der Spalte "Overhead-
Kosten" und sind in der allgemeinen Leitungs- und Steuerungsfunktion des Schul-, Sport- und Jugendamtes begründet.
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1. Nachtragshaushalt 
 

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 
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Verpflichtungsermächtigungen      (Untergliederung 

nach Produkten

Ansatz 

Haushaltsjahr 

(Planjahr)

im zweiten: 2028 im dritten: 2029 im vierten: 2030 im fünften: 2031 im sechsten: 2032

bisher neu bisher neu

1 2 5 6 7 8 9

11.1.311/783100

Anzahlung für Neuanschaffung Fahrzeuge 

Betriebshof

210.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

11.1.701/785100

Umbau Dorfgemeinschaftshaus Löbnitz
365.100 € 234.200 € 234.200 € 234.200 € 234.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

36.6.001/785300

Neubau Skateranlage
50.000 € 500.000 € 500.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

36.6.001/785300

Neubau Spiel- und Freizeitfläche Dohndorf
30.000 € 325.000 € 325.000 € 325.000 € 325.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

36.6.001/785300

Neubau Spiel- und Freizeitfläche Elsdorf
30.000 € 355.000 € 355.000 € 30.000 € 30.000 € 325.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

51.1.200/785310

Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet 

Historische Altstadt

100.000 € 1.400.000 € 1.400.000 € 300.000 € 300.000 € 380.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 €

51.1.200/785310

Neubau Feuerwehrgerätehaus
4.500.000 € 4.600.000 € 8.100.000 € 4.600.000 € 8.100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

54.1.100/785200

Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche 

Lohmannstraße

850.000 € 1.804.000 € 1.804.000 € 1.804.000 € 1.804.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

54.5.001/783100

Anzahlung Anschaffung von Fahrzeugen (mehr als 

1.000 €) Straßenreinigung

270.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

55.1.100/783100

Anzahlung Anschaffung von Fahrzeugen (mehr als 

1.000 €) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche 

Grünflächen

360.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

55.2.100/785300

Baumaßnahme Hubertusteich
300.000 € 370.000 € 370.000 € 370.000 € 370.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

57.1.200/785300

Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - 

Gewerbestandort B6n - Baumaßnahmen

3.300.000 € 5.550.000 € 5.550.000 € 4.850.000 € 4.850.000 € 700.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

57.1.200/785300

Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Quartier 

Rüsternbreite - Baumaßnahmen

185.000 € 4.465.000 € 4.465.000 € 1.135.000 € 1.135.000 € 1.130.000 € 1.100.000 € 1.100.000 € 0 € 0 €

57.1.200/785300

Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - 

Multifunktionszentrum Rüsternbreite - 

Baumaßnahmen

1.300.000 € 32.050.000 € 32.050.000 € 9.800.000 € 9.800.000 € 11.900.000 € 6.785.000 € 3.565.000 € 0 € 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragshaushalt 2026

Verpflichtungsermächtigungen 2026

3

im ersten: 2027

4

voraussichtlich fällige Auszahlungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren:
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Verpflichtungsermächtigungen      (Untergliederung 

nach Produkten

Ansatz 

Haushaltsjahr 

(Planjahr)

im zweiten: 2028 im dritten: 2029 im vierten: 2030 im fünften: 2031 im sechsten: 2032

bisher neu bisher neu

1 2 5 6 7 8 9

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragshaushalt 2026

Verpflichtungsermächtigungen 2026

3

im ersten: 2027

4

voraussichtlich fällige Auszahlungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren:

57.1.200/785300

Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - 

Erholungsareal Rüsternbreite - Baumaßnahmen

0 € 7.300.000 € 7.300.000 € 0 € 0 € 175.000 € 165.000 € 5.000.000 € 1.960.000 € 0 €

Summe: 11.850.100 € 59.228.200 € 62.728.200 € 23.973.200 € 27.473.200 € 14.860.000 € 8.210.000 € 9.825.000 € 2.120.000 € 160.000 €
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1. Nachtragshaushalt 
 

Teilfinanzpläne A und B für das Produkt 
51.1.200 

 
(geänderte Einzahlungen, Auszahlungen und 

Verpflichtungsermächtigungen) 
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